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Bei allen Arbeiten haben Sie die hier aufgeführten Regeln zu beachten. 
 
Bei allen Arbeiten mit den Destillationsapparaturen zur Trocknung organischer Lösungsmittel sind die hier aufgeführten 
Regeln zu beachten.  
Des weiteren gilt in diesem Zusammenhang die Betriebsanweisung „Allgemeine Anleitung Entnahme von Lösungsmittel 
aus den Trocknungsanlagen (Lab. 123)“. 
 
1 Destillation 
1.01 Wasserversorgung sicherstellen und nach 15 min. kontrollieren. 
1.02 Auf die Funktionstüchtigkeit der Wasserwächter achten.   
1.03 Die voreingestellte Heizleistung der Heizpilze darf nicht verändert werden. 
1.04 Darauf achten, dass die Apparaturen immer auf Rückfluss stehen, nur kurz vor Entnahme Lösungsmittel aufstauen. Nach 

der Entnahme des Lösungsmittel den Patenthahn wieder auf Rückfluss stellen. 
1.05 Darauf achten, dass Apparatur immer unter Argonatmosphäre steht. 
1.06 Füllhöhe max. 80% Fassungsvermögen des Kolbens. 
 
2 Befüllen 
2.01 Nur im abgekühlten Zustand Apparaturen mit Lösungsmittel befüllen. 
2.02 Apparatur nur im Argongegenstrom befüllen. 
2.03 Zugabe von Feststoffen niemals bei siedendem Lösungsmittel. 
 
3 Sicherheitshinweise 
3.01 Niemals Apparatur öffnen, wenn das Lösungsmittel siedet. 
3.02 Niemals einen Brand mit Wasser löschen, sondern einen Metallbrandlöscher (Pulverlöscher) verwenden.  
3.03 Darauf achten, dass immer Lösungsmittel im Kolben ist. 
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